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Gefährliche Feinde einer
erträglichen Lebensqualität
sind die krankheitsbedingte
Isolation, Resignation und
Depression. Der Gang von
einem Arzt zum andern ist
kontraproduktiv, sie werden
eine Enttäuschung nach der
andern erleben. Wichtig ist
für Sie ein Hausarzt oder eine

Hausärztin, der/die Sie und Ih-
re Krankengeschichte kennt,
zu dem/der Sie Vertrauen ha-

ben, mit dem/der Sie Ihre Be-

schwerden besprechen kön-
nen und der/die auch bereit
ist, im Bedarfsfall mit den zu-
ständigen Spezialisten Ver-

bindung aufzunehmen. Ihre
Idee, mit Leidensgenossin-
nen in Verbindung zu treten,
finde ich ausgezeichnet. Lei-
der existiert derzeit in der
Schweiz keine Selbsthilfe-

gruppe für Sjögrenpatientin-
nen. Vielleicht ist es aber

möglich, durch den Bera-

tungsdienst des Schweizeri-
sehen Beobachters Informa-
tionen über allgemeine Selbst-

hilfeorganisationen zu erhal-
ten. Wagen Sie doch unge-
niert einen Versuch.

Ich wünsche Ihnen Kraft
und Mut, die Beschwerden
Ihrer Krankheit zu tragen.
Neuste Forschungsergebnisse
lassen hoffen, dass es in Zu-
kunft möglich sein wird, die
Funktionsstörungen der Drü-
sen von der Grundkrankheit
«loszukoppeln» und medika-
mentös günstig zu beeinflus-
sen.

Dr. med. Fritz Huber

Patienten-
recht
Unfall oder Krankheit?
Vor zwei Jahren hafte ich eine«

I/nfa//. Dabei bancie/fe es sieb

zwar nicht um einen Aufoun-
fa/i, Jedoch passierte er au/" der
Strasse. Nun entschied meine

Versicherung aber nachfrögh'ch,

es handle sich nicht um einen

1/nfaZZ, sondern um Krankheit
und /orderte das GeZd zurück.

Darau/hi« habe ich von der

Krankenkasse eine beschwerde-

/ahige Ver/ügung ver/angt. Auf
diesem Schreiben muss ich nun
die entsprechende Einsprache
machen und dieseZbe begrün-
den. Wie muss ich dabei vorge-
hen? /ch kenne mich in kran-
kenrechtiichen Dingen nur we-

nig aus und möchte keinen Feh-
Zer machen, /ch habe zwar eine

Rechtsschutzversicheru«,g, aber
eben nur /rirs Auto.

Eine solche Einsprache zu
machen, ist eigentlich Sache

eines Juristen. Wir raten Ih-
nen deshalb, auf jeden Fall
Ihre Rechtsschutzversiche-

rung zu kontaktieren, auch
wenn sie eigentlich fürs Auto
abgeschlossen wurde. Uns
sind einige Fälle bekannt, wo
sich dieser Versuch gelohnt
hat und die Rechtsschutzver-

Sicherung schliesslich die
Aufwendungen des Juristen
übernommen hat.

Hundebiss mit Folgen
Letzten Winter wurde ich von
einem Hund angefallen und in
die rechte Hand gebissen. Die
Wunde am Miftei/inger entzün-
dete sich so stark, dass ich mich
in Spifa/pfege begeben musste.

Die Verletzung konnte /edoch
nicht richtig^eheiZt werden und
der Finder bZieb stark abstehend.

Da mich das natüriieh sehr

stört, rief mir der Arzt gar zu
einer Amputation. Das möchte
ich wiederum nicht, /ch nehme

an, dass ich Anspruch aufScha-

densersatz habe, es fehZen mir
aber die /inanzie/Zen Mittet, um
einen Juristen zu befragen. Kön-
nen Sie mir weiferheife«?

Sie haben ganz richtig ver-
mutet: Sie haben Anspruch
auf Genugtuung, unter ande-

rem von der Haftpflichtversi-
cherung des Hundehalters.
Für die Verhandlung mit der

Versicherung ist juristischer

Beistand empfehlenswert,
weshalb Sie vorerst der Jurist
der SPO (Schweizerische Pati-

entenorganisation) beraten
wird. Eine unserer Beraterin-
nen wird dann mit Unter-

Stützung des Anwalts die Ver-

handlung mit der Versiehe-

rung übernehmen.
Crista Niehus,

Schweiz. Fatientenorganisation,

Postfach 850, 8025 Zürich

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

Dr. Hansruedi Berger Ihre Tochter hat sich auf eine
während 42 Jahren laufende
Sparversicherung eingelas-

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

Versiehe-
rangen

Lebensversicherung
statt Nebenjob
Meine 23/ührige Tochter hat vor
fast drei Jahren bei der heutigen
Aiiianz Versicherung (Schweiz/
AG eine gemischte Lebensversi-

cherung abgesch/ossen. Jetzt
möchte sie den Vertrag kündi-

gen. Wie kann sie sich am vor-

teiiha/tesfen aus ihrer Verp/Zich-

fung Zösen? /ch bitte um rasche

Antwort, weh die nächste Rate

baid /äZZig wird.

sofort Auskunft
01/920 05 04

Glitte senden Sie mir Unterlagen
| Ich möchte einen Kostenvoranschlag

I Name/Vorname

| Strasse

| PLZ/Ort

| Telefon

isxir HE RAG AG
innen und aussen
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sen. Leider weisen Policen
mit derart langen Laufzeiten
in den ersten Versichemngs-
jähren ausgesprochen schlech-

te Rückkaufswerte auf. Die er-
ste Prämie geht gänzlich für
die Kosten weg, und von der
zweiten Jahresprämie bleibt
meist nur wenig übrig. Der

Gerechtigkeit halber sei er-
wähnt, dass auch Risikoko-
sten anfallen und zudem die
Gesellschaft für ihren Verwal-

tungsaufwand bezahlt wer-
den will, was sich natürlich
ebenfalls auf die Schlussab-

rechnung auswirkt.
Der Verlust wäre für Ihre

Tochter eindeutig geringer
ausgefallen, wenn sie bereits
nach dem ersten Versiehe-

rungsjahr ausgestiegen wäre.
Gemäss Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) hätte sie

dazu das Recht gehabt. Da sie

bereits zweimal bezahlt hat,
ist folgendes Vorgehen rat-
sam: Ihre Tochter soll sich

von ihrem Generalagenten
schriftlich bestätigen lassen,
wie hoch der Rückkaufswert
nach der dritten Jahresprä-
mie ausfallen würde. Über-

steigt dieser den Betrag einer
Jahresprämie, so lohnt es

sich, die fällig werdende Prä-

mienrechnung noch zu be-

gleichen. Wenn nicht, soll sie

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

gross Mit und ohne tester Kabine 0 klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.
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die Police sofort schriftlich
und eingeschrieben kündi-
gen. Zu diesem komplizierten
Vorgehen ist sie gemäss All-
gemeinen Versicherungsbe-
dingungen der Allianz leider
verpflichtet. Gemäss VVG
darf eine Gesellschaft näm-
lieh bis zu drei Jahresprämien
kassieren, bevor sie dem Kun-
den den Rückkauf ermögli-
chen muss. Nicht alle Le-
bensversicherer schöpfen die-
se Frist voll aus; die Renten-
anstalt zum Beispiel begnügt
sich mit zwei Jahresprämien.

Diese schlechten Rück-
kaufswerte sind in erster Linie
auf die Agentenprovision
zurückzuführen. Meist nimmt
diese mit steigender Versiehe-

rungssumme linear zu. Lange
Laufzeiten führen aber auto-
matisch zu höheren Versiehe-

rungssummen, was folgendes
Zahlenbeispiel zeigen möge:
Zehn Jahresprämien à 1000
Franken entsprechen einer
garantierten Versicherungs-
summe von etwa 10000 Fran-

ken, bei einer auf 30 Jahre
ausgelegten Police hingegen
dürften bei gleichen Jahres-

prämien etwa 35000 Franken

garantiert sein. Der Agent hat
zwar beidemal genau densel-
ben Arbeitsaufwand, gleich-
wohl erhält er bei der zweiten
Variante aus unerfindlichen
Gründen meist dreieinhalb
mal soviel!

Pech für Ihre Tochter, dass

sie die Police seinerzeit in der
freien Vorsorge abgeschlos-
sen hat. In der gebundenen
Vorsorge (Säule 3a) gewähren
nämlich verschiedene Le-
bensversicherer zumindest in
den ersten Versicherungsj ah-

ren vergleichsweise günstige-
re Rückkaufswerte. Dies dürf-
te in erster Linie auf die tiefe-
ren Provisionen in der ge-
bundenen Vorsorge zurück-
zuführen sein. So geben von
den sieben grössten Lebens-
Versicherern immerhin deren
drei (Basler, Helvetia/Patria
und Rentenanstalt) nach

einem Jahr rund die halbe
Jahresprämie zurück, die
Genfer zahlt sogar das söge-
nannte Deckungskapital (mnd
70 % der Prämie) aus, kein
Geld gibt es hingegen bei Pax,

Winterthur und Zürich.
Offenbar hat sich Ihre

Tochter seinerzeit den Versi-

cherungsabschluss nicht rieh-
tig überlegt. Wie das gesche-
hen konnte und warum sie

dem Versicherungsagenten
regelrecht auf den Leim ge-
krochen ist, sollen sie zum
Nutzen der Leser gleich selber
beschreiben (es folgt ein Zitat
aus dem Leserbrief): «Ich

muss sagen, dass der Vertrag
dank der Überredungskünste
des Versicherungsangestell-
ten zustande kam. Eigentlich
hatte sich meine Tochter auf
ein Zeitungsinserat hin ge-
meldet wegen eines Neben-
jobs. Sie hat nie etwas ver-
dient, aber leider eine Versi-

cherung abgeschlossen ...»

Dr. Hansruedi Berber

Tiere

Annette Geiser-Barkhausen

/dr Baüe in meinem Garten seür

vie/e der bedienenden Würmer.
Sie bilden sonarKnawei und /res-

sen mir immer wieder die Wur-
ze/n meinen /'un^en Sefz/in^e ab.

Das Wurmknäuel ist wohlbe-
halten bei mir angekommen.
Es handelt sich um Exempla-
re des Grossen Wiesenwurms.
Diese etwa 13 bis 16 cm gros-

sen Würmer leben in Wiesen
und Gärten und zeichnen
sich gegenüber anderen Re-

genwürmern durch grössere

Lebhaftigkeit aus. Kommen
sie in grösserer Zahl vor, dann
bilden sie gerne Knäuel. Sol-

che kommen zustande, weil
die Würmer mit dem
Schwanzende einen Haken
bilden. Mehrere Regenwür-
mer verhaken sich dann so

ineinander, bis sie ein schein-
bar unentwirrbares Knäuel
sich windender Leiber bilden.

Für den Schaden an Ihren
Setzlingen sind die Wiesen-
würmer hingegen sicher
nicht verantwortlich. Es gibt
lediglich einen kleinen, weis-
sen 3 cm langen Wurm aus

der Verwandtschaft der Re-

genwürmer, der - allerdings
nur bei einer Überbevölke-

rung - an den feinen Wurzel-

spitzen der Pflanzen saugt
und ihnen dadurch schadet.
Diese kurzen weissen Wür-
mer sind dann allerdings gut
in der Erde sichtbar. Alle an-
deren Regenwürmer, sei es

der Grosse Wiesen- oder der
Grosse Ackerwurm, der Laub-
fresser oder der Kompost-
wurm sind dagegen «Freun-
de» der Pflanzen. Sie fressen

organische Abfallstoffe und
verwandeln sie in ihrem Darm
in allerbesten nun für Pflan-

zen verwertbaren Humus.
Andere Bodenlebewesen

wie die Drahtwürmer könn-
ten Ihre Setzlinge auf dem
Gewissen haben. Diese gel-
ben, drahtigen Würmer mit
ihren drei Beinpaaren sind
Larven von Schnellkäfern.
Drahtwürmer können bis
fünf Jahre alt werden. Die
Larven gewisser Schnellkäfer
fressen an Wurzeln von Salat

und Getreide, sie nagen junge
Pflanzen unterirdisch durch
oder sie fressen sich in Rüeb-

Ii oder in Kartoffeln ein.
Gegen Drahtwürmer hilft

häufiges Bearbeiten und lok-
kern des Bodens. Maulwurf,
Spitzmäuse, Laufkäfer und
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